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DaNKSaGUNG

Die	autoren	bedanken	sich	herzlich	bei	allen	Betrieben,	
die	an	der	Untersuchung	teilgenommen	haben,	für	die		
Erlaubnis	und	die	tatkräftige	Unterstützung	bei	der	Pro-
benahme	der	Recyclingbaustoffe.	
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ZUSaMMENFaSSUNG

Das	LUWG	hat	2012	die	Qualität	güteüberwachter	Recyclingbaustoffe	von	fünf	rheinland-pfälzischen	
Betrieben	nach	den	Vorgaben	der	LaGa	M	20	sowie	des	Entwurfs	der	Mantelverordnung	(2011)	unter-
sucht	und	die	Ergebnisse	miteinander	verglichen.	Beprobt	wurden	jeweils	zwei	Haufwerke	eines	Erzeu-
gers	nach	den	Vorgaben	der	LaGa	PN	98,	wobei	drei	Laborproben	je	Haufwerk	zur	Untersuchung	aus-
gewählt	wurden.	aus	den	analytischen	Ergebnissen	wurde	die	Zuordnung	zu	einer	Einbauklasse	nach	
LaGa	bzw.	einer	RC-Klasse	nach	Mantelverordnung	vorgenommen.

Bei	der	Einstufung	nach	LaGa	hielten	fünf	Recyclingmaterialien	die	Zuordnungswerte	Z	1.1,	drei	die	
Zuordnungswerte	Z	1.2	und	zwei	die	Zuordnungswerte	Z	2	ein.	Kein	Baustoff	wurde	>	Z	2	eingestuft.

Die	Zuordnung	nach	Mantelverordnung	ergibt	für	sieben	Baustoffe	die	Einstufung	nach	RC	1,	für	zwei	
die	Einstufung	unter	RC	2	(erhöhte	Sulfatwerte,	Einstufung	unter	RC	3	ab	31.12.2019	wegen	Über-
gangswert)	und	bei	einem	die	Einstufung	>	RC	3.	

Im	Vergleich	LaGa	–	Mantelverordnung	konnte	eine	gute	Korrelation	Z	1.1	–	RC	1	und	Z	2	–	RC	3	fest-
gestellt	werden.	alle	Z	1.1	Materialien	genügten	den	Kriterien	RC	1	und	die	beiden	Z	2	Baustoffe	fielen	
unter	RC	3.	Die	drei	Z	1.2	Baustoffe	finden	sich	nicht	unter	RC	2	wieder,	sondern	„wechselten“	die	Ein-
bauklasse	(zwei	zu	RC	1,	einer	zu	>	RC	3).

als	entscheidende	Parameter	für	die	Einstufung	stellten	sich	erwartungsgemäß	PaK	und	Sulfat	
heraus.	Die	Materialqualität	sollte	durch	konsequentere	Eingangskontrollen	Richtung	Z	1.1	bzw.	RC	1	
verbessert	werden	können.

Bei	den	untersuchten	Baustoffen	wurden	keine	erhöhten	Vanadium-Gehalte	festgestellt,	die	eine	Ein-
stufung	unter	RC	2	bzw.	höher	bedingen	würden.	

aufgrund	des	kleineren	Parameterumfangs	waren	die	Kosten	für	die	Untersuchung	nach	Mantelver-
ordnung	trotz	des	aufwendigeren	Elutionsverfahrens	geringer	als	die	nach	LaGa.	

Mittlerweile	liegt	ein	neuer	Entwurf	der	Mantelverordnung	(Stand	30.10.2012)	mit	geänderten	Grenz-
werten,	ua.	für	die	bei	dieser	Untersuchung	kritischen	Parameter	PaK	und	Sulfat	(bei	Sulfat	auch	Weg-
fall	der	Übergangsregelung	bis	zum	01.01.2020),	vor.	Nach	Zuordnung	zu	diesen	Kriterien	ergibt	sich	
ein	leicht	geändertes	Bild:	Sieben	Baustoffe	genügen	den	anforderungen	RC	1,	zwei	entsprechen	RC	
2	und	einer	RC	3.	Insbesondere	sollte	der	von	220	mg/l	auf	450	mg/l	angehobene	Sulfatgrenzwert	
RC	1	durch	verbesserte	Eingangskontrollen	und	ausschleusung	von	Gipsabfällen	eingehalten	werden	
können.
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1.	 aUFGaBENStELLUNG	UND	ZIELSEtZUNG

Das	Landesamt	für	Umwelt,	Wasserwirtschaft	und	Gewerbeaufsicht	Rheinland-Pfalz	(LUWG)	hat	
2012	die	Qualität	von	güteüberwachten	Recyclingbaustoffen	rheinland-pfälzischer	Erzeuger	stichpro-
benartig	untersucht.	Von	fünf	Betrieben	wurden	jeweils	zwei	Haufwerke	von	ca.	500	m³	nach	LaGa	
PN	98	(1)	beprobt	und	die	Proben	anschließend	analytisch	auf	ihre	Schadstoffgehalte	untersucht.	Es	
wurden	bewusst	güteüberwachte	Betriebe	bzw.	RC-Materialien	ausgewählt,	da	im	Entwurf	der	Man-
telverordnung	(s.u.)	generell	eine	Güteüberwachung	gefordert	ist.	Der	Einsatz	dieser	Baustoffe	ist	in	
Rheinland-Pfalz	durch	die	Einführung	der	LaGa	M	20	(5.	auflage,	Stand	6.11.2003,	(2))	geregelt.	Die	
LaGa	M	20	legt	für	die	Verwertung	außerhalb	von	Deponien	Einbauklassen	von	Z	0	(uneingeschränk-
ter	Einbau)	bis	Z	2	(Eingeschränkter	Einbau	mit	definierten	technischen	Sicherungsmaßnahmen)	fest.	
Z	0	ist	nicht	relevant,	da	hierfür	die	Verwertung	von	bodenähnlichen	Materialien	vorgesehen	ist	und	
Bauschutt	nicht	den	anforderungen	des	Bodenschutzrechts	entspricht.	Die	Einbauklasse	Z	1.1	(einge-
schränkter	offener	Einbau)	hat	in	der	Praxis	die	größte	Bedeutung,	da	aufgrund	geringfügiger	Verun-
reinigungen	keine	technischen	Sicherungsmaßnahmen	erforderlich	sind.	Nähere	Informationen	über	
den	Einsatz	von	RC-Materialien	können	der	Schriftenreihe	„Stoffstrommanagement	Bauabfall“	(3)	des	
Ministeriums	für	Wirtschaft,	Klimaschutz,	Energie	und	Landesplanung	(MWKEL)	und	des	LUWG	ent-
nommen	werden.

Zukünftig	soll	der	Einsatz	von	RC-Materialien	durch	die	Mantelverordnung	(Verordnung	zur	Festlegung	
von	anforderungen	für	das	Einbringen	und	das	Einleiten	von	Stoffen	in	das	Grundwasser,	an	den	Ein-
bau	von	Ersatzbaustoffen	und	für	die	Verwendung	von	Boden	und	bodenähnlichem	Material,	arbeits-
entwurf	vom	06.01.2011)	bundeseinheitlich	geregelt	werden.	Hierin	werden	die	LaGa-Einbauklassen	
durch	die	Klassen	RC	1	–	RC	3	ersetzt	(4).	analytisch	bedeutet	dies	den	Ersatz	des	bisherigen	S4-Elu-
tionsverfahrens	(Schüttelverfahren)	(5)	durch	ein	Säulenverfahren	(Perkolation)	(6).	auf	Grund	der	
unterschiedlichen	Verfahren	zur	Eluatherstellung	sind	die	Zuordnungswerte	nach	LaGa	M	20	(tab.	1)	
nicht	direkt	mit	den	Materialwerten	(tab.	2)	nach	Mantelverordnung	vergleichbar.

Tab. 1: Zuordnungswerte nach LAGA M20 (tabelle	II.1.4-5,	Recyclingbaustoffe	vom	6.11.2003)

Parameter Einheit Z1.1 Z1.2 Z2

KW	C10-C40 mg/kg	tS 300 500 1000

EOX mg/kg	tS 3 5 10

PaK16 mg/kg	tS 5(20) 15(30) 75(100)

arsen	 mg/kg	tS 30 50 150

Blei mg/kg	tS 200 300 1000

Cadmium	 mg/kg	tS 1 3 10

Chrom mg/kg	tS 100 200 600

Kupfer	 mg/kg	tS 100 200 600

Nickel mg/kg	tS 100 200 600

Quecksilber mg/kg	tS 1 3 10

Zink mg/kg	tS 300 500 1500
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Parameter Einheit Z1.1 Z1.2 Z2

Eluat 	 	 	

pH 	 7,0-12,5 7,0-12,5 7,0-12,5

el.	Leitfähigkeit µS/cm 1500 2500 3000

arsen µg/l 10 40 50

Blei µg/l 40 100 100

Cadmium µg/l 2 5 5

Chrom	gesamt µg/l 30 75 100

Kupfer µg/l 50 150 200

Nickel µg/l 50 100 100

Quecksilber µg/l 0,2 1 2

Zink µg/l 100 300 400

Chlorid mg/l 20 40 150

Sulfat mg/l 150 300 600

Phenolindex µg/l 10 50 100

Die	Werte	in	den	Klammern	können	von	der	zuständigen	Behörde	im	Einzelfall	genehmigt	werden.

Tab 2: Schadstoffgrenzwerte nach Mantelverordnung; Grenzwerte Mantelverordnung 
Recyclingbaustoffe

Parameter Einheit RC1 RC2 RC3

PaK16 mg/kg	tS 10 10 10

Eluat 	 	 	 	

pH 	 6,0-13,0 6,0-13,0 6,0-13,0

el.	Leitfähigkeit µS/cm 2500 3200 10000

PaK15 µg/l 6 12 20

Chrom	gesamt µg/l 135 555 1000

Kupfer µg/l 110 185 300

Vanadium µg/l 130 990 1500

Sulfat mg/l 220	(350) 300	(700) 3.500

Phenolindex µg/l 100 100 100

Werte	in	Klammern	bis	1.1.2020
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Tab. 3: Zuordnungswerte DK I, DK II und bestimmte Parameter (nach	Dep.V	vom	27.04.2009)

Parameter Einheit DK I DK II
Parameter 
bestimmt

tOC %	tS 1 3 *

lip.	Stoffe % 0,4 0,8

Eluat

pH 5,5-13 5,5	-	13 *

el.	Leitfähigkeit µS/cm 	 *

DOC mg/l 50 80

gel.	Stoffe mg/l 3000 6000

arsen mg/l 0,2 0,2 *

Blei mg/l 0,2 1 *

Cadmium mg/l 0,05 0,1 *

Chrom	gesamt mg/l 0,3 1 *

Kupfer mg/l <1 <5 *

Nickel mg/l 0,2 1 *

Quecksilber mg/l 0,005 0,02 *

Barium mg/l 5 10

Selen mg/l 0,03 0,05

Molybdän mg/l 0,3 1

Zink mg/l 2 5 *

Chlorid mg/l 1500 1500 *

Fluorid mg/l 5 15

Sulfat mg/l 2000 2000 *

Cyanid,	l.	fr. mg/l 0,1 0,5

antimon µg/l 0,03 0,07 *

Phenolindex µg/l 0,2 50 *

Zielsetzung	des	Vorhabens	war	die	Überprüfung	folgender	Punkte:

	� Ermittlung	des	Zeitaufwands	(Zumutbarkeit	für	den	Erzeuger	bzw.	Probenehmer)	bei	Probenahme	
nach	LaGa	PN	98

	� Zulässigkeit	der	Reduzierung	der	Probenanzahl	bei	organoleptisch	homogenen	Haufwerken	ge-
mäß	der	Checkliste	„Probenahmeprotokoll“	des	LUWG	(7)	

	� Zuordnung	der	Baustoffe	zu	den	Einbauklassen	nach	LaGa

	� Zuordnung	nach	Mantelverordnung

	� Relevanz	des	neuen	Parameters	Vanadium	bei	der	Mantelverordnung

	� Vergleich	der	Einstufung	nach	LaGa	–	Mantelverordnung

	� Ist	bei	eventueller	Nicht-Eignung	des	Materials	zum	Recycling	eine	Verwertung/Beseitigung	auf	
Deponien	möglich?

Die	Probenahme	und	analytik	wurde	von	der	Eurofins	Umwelt	West	GmbH,	Mannheim	bei	fünf	Bau-
stoffrecyclingbetrieben	in	Rheinland-Pfalz	im	Zeitraum	von	Februar	–	april	2012	durchgeführt.
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2.	 PROBENaHMEStRatEGIE	UND	PROBENaHME

teil	III:	Probenahme	und	analytik	der	LaGa	M	20	vom	05.11.2004	legt	als	Verfahren	für	die	Hauf-
werksbeprobung	die	Vorgehensweise	nach	LaGa	PN	98,	abschnitt	4.2	allgemeine	abfallbeprobung/
Charakterisierung	von	Grundgesamtheiten,	fest.	Nach	Mantelverordnung	ist	die	Probenahme	nach	
DIN	EN	932-1	(Prüfverfahren	für	allgemeine	Eigenschaften	von	Gesteinskörnungen	–	teil	1:	Probenah-
meverfahren,	ausgabe	März	1999)	durchzuführen.	Die	Deponieverordnung	(8)	fordert	in	anhang	4,	
abs.	2	ebenfalls	Probenahme	nach	LaGa	PN	98.	Die	anforderungen	der	LaGa	PN	98	gehen	weit	über	
die	der	DIN	EN	932-1	hinaus	und	werden	bei	Probenahme	nach	LaGa	PN	98	erfüllt.	Bei	vorliegender	
Untersuchung	wurde	deshalb	die	Probenahme	nach	LaGa	PN	98	durchgeführt.

Bei	den	Betrieben	wurden	jeweils	Haufwerke	von	ca.	500	m³	mit	einem	Maximalkorn	von	56	mm	
(entsprechend	den	am	häufigsten	eingesetzten	RC-Baustoffen)	ausgewählt.	Dieses	Volumen	erfordert	
eine	anzahl	von	36	Einzelproben,	die	im	Verhältnis	4/1	zu	insgesamt	neun	Mischproben	vereint	wur-
den.	Diese	neun	Mischproben	entsprechen	den	Laborproben.	In	abhängigkeit	des	Größtkorns	betrug	
das	Volumen	der	Misch/Laborproben	10	Liter.	Die	Öffnung	der	Haufwerke	erfolgte	mittels	Radlader	
möglichst	diagonal	und	über	deren	gesamte	Höhe.	In	allen	Fällen	konnte	organoleptisch	eine	gute	
Homogenität	beobachtet	werden.	an	neun	verschiedenen	Vertikalen	dieser	anschnittlinie	wurden	die	
Einzelproben	in	vier	unterschiedlichen	Höhen	entnommen	(oben,	oben	Mitte,	unten	Mitte	und	unten).	
Durch	diese	Probenahmestrategie	sollte	das	Haufwerk	möglichst	repräsentativ	beprobt	werden.	Von	
den	neun	Laborproben	der	anschnittsfläche	wurden	jeweils	drei	(vorne,	Mitte,	hinten)	als	analysen-
proben	ausgewählt,	die	sechs	anderen	als	Rückstellproben	konserviert.

Nach	Öffnen	der	Haufwerke	nahm	die	Probenahme	durch	zwei	Personen	(Probenehmer	+	assistent)	
ca.	1,5	Stunden/Haufwerk	in	anspruch.	
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3.	 DURCHFÜHRUNG	DER	aNaLySEN	UND	PaRaMEtER-
UMFaNG

Der	Probentransport	in	das	Untersuchungslabor	Eurofins	Mannheim	erfolgte	direkt	nach	Probenah-
me.	Nach	Homogenisierung	wurden	die	Proben	für	die	unterschiedlichen	Untersuchungen	aufgeteilt.

3.1	 einstufung	nach	LAGA	und	Deponieverordnung

Die	Probenaufbereitung,	der	Parameterumfang,	die	Eluatherstellung	sowie	die	analysenvorschrif-
ten	zur	Bestimmung	der	Parameter	wurden	gemäß	den	Vorgaben	der	LaGa	M	20	teil	III	bzw.	teil	II,	
tab.	II	1.2-1	vom	05.11.2004	durchgeführt.	aus	dem	Eluat	wurden	zusätzlich	die	Parameter	antimon	
und	Phenole	nach	den	Vorgaben	der	DepV,	anhang	4	vom	27.04.2009	bestimmt.	Der	Parameterum-
fang	umfasst	alle	Parameter	für	die	Einstufung	nach	LaGa	M	20	Recyclingbaustoffe	(siehe	tab.	1)	und	
liefert	gleichzeitig	die	relevanten	Schadstoffgehalte	für	eine	Deponierung	auf	einer	DK	I	bzw.	DK	II	De-
ponie	nach	DepV.

3.2	 einstufung	nach	„mantelverordnung“

Die	Probenaufbereitung,	der	Parameterumfang,	die	Eluatherstellung	sowie	die	analysenvorschriften	
zur	Bestimmung	der	Parameter	erfolgten	nach	den	Vorgaben	des	arbeitsentwurfs	der	Mantelverord-
nung	vom	06.01.2011.	Der	Parameterumfang	entspricht	dem	der	tab.	2.	
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4.	 ERGEBNISSE

In	folgendem	Kapitel	werden	die	Ergebnisse	der	Untersuchungen	tabellarisch	für	die	Recyclingbau-
stoffhersteller	jeweils	anonymisiert	dargestellt.	Überschreitungen	der	Grenzwerte	nach	LaGa	Z	1.1	
bzw.	RC	1	nach	Mantelverordnung	sind	fett	gedruckt.	Bei	der	Einstufung	nach	LaGa	wurden	die	PaK-
Grenzwerte	ohne	behördliche	Einzelzulassung	und	bei	der	Einstufung	nach	Mantelverordnung	die	
strengeren	Sulfatgrenzwerte	ab	dem	1.1.2020	herangezogen.	Bei	Überschreitung	dieser	Sulfatwerte	
und	Einhaltung	der	Grenzwerte	der	Übergangszeit	erfolgt	eine	gesonderte	Betrachtung.

Die	Gesamteinstufung	eines	Haufwerkes	(drei	Messwerte/Parameter)	erfolgte	unter	folgenden	
Vorgaben:

a.	 Von	drei	Proben	müssen	zwei	den	jeweiligen	Zuordnungswert	unterschreiten

b.	 Der	Mittelwert	der	drei	Messwerte	muss	den	Zuordnungswert	einhalten

c.	 Ein	Messwert	darf	den	Zuordnungswert	um	max.	100	%	überschreiten

Bei	Nichterfüllung	eines	Kriteriums	erfolgt	eine	Einstufung	in	die	entsprechend	höhere	Einbau/
RC-Klasse.

4.1	 Betrieb	1	

tab.	4	zeigt	die	Übersicht	der	Ergebnisse	der	Untersuchung	nach	LaGa	der	Materialien	RC-Bauschutt	
und	RC-Beton	sowie	deren	Einstufung.	Die	Ergebnisse	der	jeweils	drei	analyseproben/Haufwerk	be-
stätigen	die	schon	organoleptisch	festgestellte	Homogenität.	Die	Schwankungsbreiten	sind	von	ein-
zelnen	ausreißern	abgesehen	sehr	gering,	bspw.	bei	den	Leitparametern	pH	und	Leitfähigkeit.	Die	
teilweise	erhöhten	KW-Gehalte	C10-C40	sind	auf	bituminöse	asphaltanteile	zurückzuführen	und	somit	
kein	ausschlusskriterium.	Dies	wird	auch	durch	die	geringen	Gehalte	des	mobilen	anteils	der	C10-C22	
Fraktion	untermauert.	Die	Proben	des	Haufwerkes	„RC-Beton“	weisen	Leitfähigkeiten	>	2000	µS/cm	
bei	geringen	Chlorid-	und	Sulfatgehalten	auf	und	werden	auf	hohe	Beton-anteile	mit	hohem	Calcium-
hydroxidanteil	zurückgeführt	und	sind	somit	ebenfalls	kein	ausschlusskriterium.

RC-Bauschutt:
Bei	einer	Probe	ist	eine	Überschreitung	des	Z	1.1	Wertes	für	PaK	mit	6,85	mg/kg	tS	festzustellen,	der	
Mittelwert	der	drei	Proben	hält	die	Werte	LaGa	Z	1.1	mit	4,33	mg/kg	aber	ein.	Bei	der	Eluatuntersu-
chung	gab	es	eine	Einstufung	Z	1.2	aufgrund	des	Phenolgehalts,	die	anderen	beiden	Proben	blieben	
unter	der	Bestimmungsgrenze.	Die	Eluate	weisen	alle	erhöhte	Sulfatgehalte	auf,	die	bei	einer	Probe	
(696	mg/l)	auch	eine	Einstufung	>	Z	2	bedingen.	Der	hohe	Sulfatgehalt	führt	ebenfalls	zu	einer	Über-
schreitung	des	Grenzwertes	Leitfähigkeit	(1640	µS/cm).	Der	Mittelwert	von	413	mg/l	Sulfat	führt	zu	
einer	Einstufung	als	Z	2	Material.	Nach	Vorliegen	der	Ergebnisse	wurde	zur	Überprüfung	der	Einstu-
fung	die	Bestimmung	des	Sulfatgehaltes	der	Eluate	aller	neun	Laborproben	durchgeführt.	Die	Ergeb-
nisse	sind	in	tabelle	5	dargestellt.

Die	Ergebnisse	liegen	in	derselben	Größenordnung	der	ersten	drei	Proben.	Der	Mittelwert	aller	neun	
Laborproben	ist	mit	412	mg/l	mit	dem	der	ersten	drei	fast	identisch.	
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Die Einstufung des Haufwerkes als LAGA Z 2 Material ist somit gerechtfertigt.

RC-Beton: Bei	diesem	Material	kommt	es	bei	einer	analysenprobe	zu	einer	Überschreitung	LaGa	Z	1.1	
bei	den	PaK	mit	12,7	mg/kg	tS.	Dieser	Wert	liegt	über	dem	doppelten	des	Z	1.1	Wertes	von	5	mg/kg	
tS.	Die	beiden	anderen	Proben	lagen	bei	<	4	mg/kg.	Das Material wird deshalb insgesamt als Z 1.2 
Material eingestuft.

tab.	6	zeigt	die	Ergebnisse	der	Untersuchung	nach	Mantelverordnung.	

Bei	den	PaK	wird	der	Grenzwert	von	10	mg/kg	tS	von	allen	Proben	eingehalten.	Die	Vanadium-Gehal-
te	sind	unauffällig	und	halten	den	RC	1	Grenzwert	von	130	µg/l	ein.	

RC-Bauschutt:	In	allen	3	Proben	wird	der	RC	2	Grenzwert	für	Sulfat	von	220	mg/l	überschritten.	Ein-
stufung als RC 3 Material. Der RC 2 Grenzwert von 700 mg/l, der bis zum 31.12.2009 gelten soll, 
wird von allen Proben eingehalten.

RC-Beton: Einhaltung aller Grenzwerte RC 1. Einstufung als RC 1 Material

4.2	 Betrieb	2	

Untersucht	wurden	zwei	Haufwerke	Frostschutzmaterial.	tab.	7	zeigt	die	Ergebnisse	nach	LaGa.

Material	1	(MP1)	weist	eine	geringfügige	Z	1.1	Überschreitung	bei	den	PaK	von	5,59	mg/kg	tS	auf,	der	
Mittelwert	von	4,43	mg/kg	tS	hält	den	Grenzwert	ein.	Bei	den	Eluatwerten	gab	es	eine	Überschrei-
tung	beim	Sulfat	von	160	mg/l.	Der	Mittelwert	von	143	mg/l	hält	den	Grenzwert	von	150	mg/l	ein.	
Bei	zwei	Proben	wurden	erhöhte	Kupfergehalte	im	Eluat	nachgewiesen	(zweimal	je	120	mg/l).	auch	
der	Mittelwert	mit	85	mg/l	liegt	über	dem	Z	1.1	Grenzwert	von	50	mg/l.

Material 1 wurde deshalb als Z 1.2 Material eingestuft.

Material	2	(MP	2)	zeigt	lediglich	bei	einem	ausreißer	EOX	von	11	mg/kg.	Bei	gleichem	Inputstrom	wie	
Material	1	wurde	dieser	Wert	als	ausreißer	nicht	berücksichtigt.	alle	anderen	Messwerte	halten	die	
Grenzwerte	Z	1.1	ein.

Die Einstufung des Materials 2 erfolgte als Z 1.1 Material.

Die	Ergebnisse	der	Untersuchungen	nach	Mantelverordnung	sind	in	tab.	8	aufgelistet.

Lediglich	bei	einer	teilprobe	liegt	eine	Überschreitung	des	RC-1	Grenzwertes	für	Sulfat	(335	mg/l	vor.	
Der	Mittelwert	liegt	bei	172	mg/l.

Einstufung beider Materialien als RC-1.

4.3	 Betrieb	3	

Bei	Betrieb	3	wurde	ein	Haufwerk	Betonaufbruch	und	ein	Haufwerk	aufbereiteter	Bauschutt	beprobt.	
tab.	9	zeigt	die	Ergebnisse	nach	LaGa.

Bei	den	Proben	„Beton“	gab	es	lediglich	eine	Überschreitung	Z	1.1	bei	den	PaK	mit	6,21	mg/kg	tS.	Der	
Mittelwert	hält	mit	4,47	mg/kg	tS	den	Grenzwert	ein.

Das Material „Beton“ ist als Z 1.1 Material einzustufen.
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Die	analysen	von	dem	Material	„Bauschutt“	weisen	PaK-Gehalte	im	Bereich	von	Z	1.2	auf.	Die	erhöh-
ten	Sulfatgehalte	(Mittelwert	447	mg/l,	eine	Probe	>	Z	2	mit	649	mg/l)	führen zu einer Einstufung 
als Z 2 Material.

Die	Ergebnisse	nach	Mantelverordnung	sind	in	tab.10	gelistet

Keine	Überschreitungen	bei	dem	Material „Beton“, Einstufung als RC 1.

Der	Grenzwert	für	PaK	von	10	mg/kg	wird	bei	dem	Material	„Bauschutt“	bei	einer	Probe	mit	
11,4	mg/kg	geringfügig	überschritten.	Der	Mittelwert	von	8,0	mg/kg	hält	den	Grenzwert	ein.	Die 
Überschreitungen RC 1 beim Sulfat führen zu einer Einstufung RC 3. Der bis zum 1.1.2020 vorge-
sehene Übergangsgrenzwert RC 2 von 700 mg/l Sulfat wird von allen 3 Proben eingehalten.

4.4	 Betrieb	4	

Die	Beprobung	eines	RC	Materials	sowie	eines	für	den	Einsatz	als	Frostschutzschicht	vorgesehenen	
Materials	ergab	folgende	Ergebnisse:

Lediglich	bei	dem	Material	„Frostschutz“	liegt	eine	Überschreitung	der	Z	1.1	Werte	bei	den	Sulfatge-
halten	im	Eluat	mit	259	mg/l	vor.	Der	Mittelwert	von	124	mg/l	hält	den	Grenzwert	von	150	mg/l	ein.	
Beide Materialien sind als Z 1.1 Material einzustufen.

Die	Untersuchung	nach	Mantelverordnung	ergab	folgendes	Bild:

Die	analytik	ergab	keine	Überschreitung	der	Grenzwerte	RC1.

Einstufung beider Materialien als RC 1 Material.

4.5	 Betrieb	5	

Bei	Betrieb	5	wurden	ebenfalls	ein	RC	sowie	ein	Frostschutzmaterial	untersucht:

Ergebnisse	nach	LaGa:

Bei	dem	RC	Material	lag	lediglich	bei	einer	Probe	der	Kupfergehalt	im	Original	mit	158	mg/kg	tS	über	
dem	Zuordnungswert	Z	1.1	von	100	mg/kg.	Der	Mittelwert	hält	mit	76	mg/kg	tS	den	Zuordnungswert	
ein.	

Die Einstufung des Haufwerks ist als Z 1.1 Material vorzunehmen.

Bei	dem	Material	„Frostschutz“	gab	es	bei	zwei	Proben	Überschreitungen	der	Z	1.1	Werte	bei	den	PaK	
mit	8,82	mg/kg	tS	und	29,8	mg/kg	tS.	Der	Mittelwert	der	drei	analysenwerte	von	14,5	mg/kg	tS	be-
dingt	eine	Einstufung	als	Z	1.2	Material.

Bei	zwei	Proben	wurden	leichte	Überschreitungen	des	Zuordnungswertes	Z	1.1	für	Nickel	im	Original	
von	100	mg/kg	tS	mit	108	bzw.	115	mg/kg	tS	bestimmt.	Die	Einstufung	erfolgt	hierdurch	als	Z	1.2,	
obwohl	der	Mittelwert	von	99	mg/kg	tS	den	Z	1.1	Grenzwert	einhält.
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Das Material ist unter Z 1.2 einzustufen.

Die	analysen	nach	Mantelverordnung	ergaben	folgende	Ergebnisse:

Bei	dem	RC-Material	gab	es	jeweils	eine	Überschreitung	des	RC	1	Grenzwertes	für	PaK	im	Original	
und	im	Eluat.		
Die	Mittelwerte	halten	die	jeweiligen	Grenzwerte	ein.

Einstufung als RC 1.

Die	erhöhten	PaK-Gehalte	des	Haufwerks	„Frostschutz“,	die	mit	15,8	mg/kg	tS	im	Mittel	sowie	bei	
zwei	Einzelproben	den	Grenzwert	für	RC-Materialien	von	10	mg/kg	tS	überschreiten,	führen jedoch       
zu einer Einstufung zu > RC 3.
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5.	 DISKUSSION	DER	ERGEBNISSE

Bei	dem	Projekt	wurden	jeweils	zwei	gütegesicherte	RC-Baustoffe	von	fünf	Recyclingbetrieben	nach	
LaGa	PN	98	beprobt	und	die	Proben	auf	ihren	Schadstoffgehalt	untersucht.	Die	unter	Kapitel	1.	auf-
gabenstellung	und	Zielsetzung	genannten	Fragestellungen	werden	in	diesem	Kapitel	diskutiert.

5.1	 Aufwand	bei	der	probenahme	nach	LAGA	pN	98

Bei	den	Baustoffrecyclingbetrieben	werden	die	aufbereiteten	RC-Materialien	in	Haufwerken	zum	ab-
transport	gelagert,	die	eine	beträchtliche	Größe	von	über	1000	m³	aufweisen	können.	Die	Beprobung	
nach	LaGa	PN	98	fordert	hierfür	eine	hohe	anzahl	von	Einzelproben	die	grundsätzlich	im	Verhältnis	
4/1	zu	Mischproben	vereint	werden.	Bei	den	vorliegenden	Untersuchungen	wurden	Haufwerke	von	
ca.	500	m³	beprobt	oder	Bereiche	von	500	m³	bei	größeren	Haufwerken	abgeteilt.	Nach	LaGa	PN	
98	sind	36	Einzelproben	zu	entnehmen,	die	zu	neun	Mischproben	(entsprechen	neun	Laborproben)	zu	
vereinen	sind.	Die	Haufwerke	sind	beim	Erzeuger	i.d.R.	auf	befestigter	Fläche	gelagert.	Mittels	Radla-
der	konnten	die	Haufwerke	problemlos	geöffnet	und	die	Probenahmepunkte	-	gleichmäßig	über	das	
gesamte	Haufwerk	verteilt	-	festgelegt	werden.	Wie	unter	Kapitel	2	erläutert,	betrug	der	Zeitauf-
wand	für	die	Beprobung	mit	Probenehmer	+	assistent	ca.	1,5	Stunden/Haufwerk	und	ist	vergleichbar	
mit	dem	aufwand	der	qualifizierten	Probenahme	an	einer	Grundwassermessstelle.	Die	Probenahme	
erfüllte	ebenfalls	alle	Vorgaben	der	in	der	Mantelverordnung	vorgegebenen	DIN	EN	932	-	1.	Da	der	
Fokus	der	DIN	EN	932	–	1	eher	auf	der	boden-	bzw.	baumechanischen	Eignung	(Kornverteilung	etc.)	
der	RC-Materialien	liegt,	sollte	für	die	Beurteilung	der	Schadstoffbelastung	die	Beprobung	nach	LaGa	
PN	98	durchgeführt	werden.	

Dieser Aufwand erscheint in Hinblick auf eine korrekte Probenahme durchaus zumutbar. 

Lediglich der Probentransport kann bei 18 Proben mit einem Volumen von jeweils 10 Litern und 
einem Gesamtgewicht von über 300 kg zu einem Problem (Zuladung PKW) werden.

5.2	 reduzierung	der	probenanzahl	–	Checkliste	„probenahmeprotokoll“	des	LuWG

Unter	Punkt	6	der	Checkliste	„Probenahmeprotokoll“	des	LUWG	(7)	kann	die	anzahl	der	Laborproben	
bei	offensichtlich	homogenen	Haufwerken	auf	zwei	Laborproben	aus	jeweils	18	Einzelproben	redu-
ziert	werden.	Die	offensichtliche	Homogenität	der	Haufwerke	war	in	allen	Fällen	gegeben.	Bei	der	hier	
angewendeten	Probenahmestrategie	wurden	ebenfalls	36	Einzelproben	genommen,	die	zu	neun	La-
borproben	vereint	wurden.	Bei	Betrieb	1	wurden	aufgrund	der	unterschiedlichen	Sulfatgehalte	exem-
plarisch	alle	neun	Laborproben	untersucht.	Der	Mittelwert	aller	neun	Proben	von	412	mg/l	ist	fast	mit	
dem	der	ersten	ausgewählten	drei	Proben	identisch	(413	mg/l).	Die	Maxi-	und	Minimalgehalte	bewe-
gen	sich	ebenfalls	in	vergleichbaren	Größenordnungen	(siehe	tab.	4).

Es ist davon auszugehen, dass bei Probenahme nach der „Checkliste LUWG“ mit geringerer Pro-
benanzahl (2 Analyseproben aus jeweils 18 Einzelproben) vergleichbare, aussagekräftige Ergeb-
nisse erzielt werden. Differieren die beiden Ergebnisse so stark, dass dies zur Einstufung in ver-
schiedene Einbauklassen führt, muss eine Nachbeprobung nach Checkliste (1 Analysenprobe aus 
18 Einzelproben) vorgenommen werden. Die Einstufung kann dann analog der hier gewählten 
Vorgaben erfolgen.
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5.3	 Zuordnung	der	Baustoffe	zu	den	einbauklassen	nach	LAGA

Es	liegen	die	Ergebnisse	von	jeweils	zwei	gütegesicherten	RC-Materialien	aus	fünf	Recyclingbetrieben	
vor.	Die	Einstufung	der	Haufwerke	wurde	aus	den	Ergebnissen	der	drei	analyseproben/Haufwerk	vor-
genommen	(siehe	Kapitel	4).	

Fünf Materialien erfüllen die Kriterien nach LAGA Z 1.1, drei Haufwerke sind LAGA Z 1.2 zuzuord-
nen und zwei RC-Baustoffe liegen im Bereich LAGA Z 2. Kein Material lag über den Zuordnungs-
werten LAGA Z 2.

als	einstufungsrelevant	erwiesen	sich	wie	erwartet	die	Parameter	PaK	und	Sulfat.	Bei	einem	Hauf-
werk	lagen	die	PaK	im	Mittel	bei	14,5	mg/kg	tS,	was	die	Einstufung	als	LaGa	Z	1.2	Material	ergibt.	
Erhöhte	Sulfatgehalte	führten	in	zwei	Fällen	zu	einer	Einstufung	zu	LaGa	Z	2.	In	einem	Fall	führte	die	
Überschreitung	des	Z	1.1	Grenzwertes	für	Kupfer	im	Eluat,	in	einem	anderen	die	Überschreitung	für	
Nickel	im	Original	zu	einer	Einstufung	als	Z	1.2	Material.

Durch eine konsequentere Eingangskontrolle (Aussortieren von gips- bzw. teerhaltigen Materiali-
en, eventuell Metallanteile) können die Materialqualitäten in Richtung Einhaltung der LAGA Z 1.1 
Kriterien verbessert werden.

5.4	 Zuordnung	der	Baustoffe	nach	mantelverordnung

Die	Zuordnung	nach	Mantelverordnung	ergibt	folgendes	Bild:

Sieben Materialien entsprechen den Kriterien RC 1, zwei RC 3 und ein Baustoff lag über den 
Grenzwerten RC 3.

auch	hier	sind	als	kritische	Parameter	Sulfat	und	PaK	zu	nennen.	Bei beiden RC 3 Materialien erfolg-
te die Zuordnung aufgrund erhöhter Sulfatgehalte; der bis 31.12.2019 geltende Grenzwert für 
RC 2 wird in beiden Fällen eingehalten.	Ein	Baustoff	lag	mit	15	mg/kg	tS	PaK	im	Mittel	über	dem	für	
alle	RC-Materialien	geltenden	Grenzwert	von	10	mg/kg	tS	und	wurde	deshalb	>	RC	3	eingestuft.

Auch für den Fall des Inkrafttretens der Mantelverordnung sollte die Eingangskontrolle in Hin-
blick auf gips- und teerhaltige Materialien noch verbessert werden.

5.5 parameter	Vanadium	nach	mantelverordnung

Für	die	Vanadiumgehalte	im	Eluat	sind	in	der	Mantelverordnung	im	Gegensatz	zur	LaGa	M	20	Grenz-
werte	für	die	Zuordnung	festgelegt:	130	µg/l	für	RC1,	990	µg/l	für	RC	2	und	1500	µg/l	für	RC	3.	
Die	nachgewiesenen	Mengen	bewegten	sich	im	Rahmen	von	10	–	20	µg/l	oder	blieben	unter	der	
Bestimmungsgrenze.

Der Parameter Vanadium ist zumindest für die untersuchten gütegesicherten RC-Materialien  
unproblematisch.

5.6	 Vergleich	LAGA	–	mantelverordnung	

Die	fünf	als	LaGa	Z	1.1	Material	eingestuften	Haufwerke	halten	bei	den	Untersuchungen	nach	Man-
telverordnung	ebenfalls	die	Grenzwerte	für	RC	1	Material	ein.	Ein	unter	LaGa	als	Z	1.2	eingestuf-
ter	Baustoff	(erhöhte	Kupfergehalte	>	50	µg/l	im	Eluat)	erfüllt	die	unter	anderen	Vorgaben	für	die	
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Eluatherstellung	geforderten	RC	1	Kriterien	(Kupfergehalt	im	Eluat	<	110	µg/l).	Der	zweite	LaGa	Z	1.2	
Baustoff	erfüllt	aufgrund	seines	PaK-Gehaltes	von	ca.	15	mg/kg	tS	nicht	mehr	die	strengen	PaK-
Grenzwerte	nach	Mantelverordnung	(10	mg/kg	tS	für	alle	RC-Materialien)	und	ist	somit	als	>	RC	3	
einzustufen.	Der	dritte	Z	1.2	Baustoff	genügt	aufgrund	des	PaK-Gehaltes	nicht	mehr	den	Z	1.1	anfor-
derungen	<	5	mg/kg	tS,	hält	aber	den	RC	1	Wert	von	10	mg/kg	tS	ein.	Die	zwei	LaGa	Z2	Haufwerke	
werden	nach	Mantelverordnung	unter	RC	3	eingestuft.

Bei den durchgeführten Untersuchungen zeigte sich eine gute Übereinstimmung LAGA Z1.1 – RC1 
und LAGA Z2 – RC 3. Die drei LAGA Z 1.2 Baustoffe wurden in zwei Fällen unter RC 1, in einem 
unter > RC 3 eingestuft (s.o.).	

Bei	den	Eluatwerten	fällt	auf,	dass	vergleichbare	pH-Werte,	Leitfähigkeiten	und	Sulfatgehalte	trotz	un-
terschiedlicher	Elutionsverfahren	erhalten	werden.

auf	die	Einhaltung	des	Grenzwertes	für	PaK	von	10	mg/kg	tS	bei	der	Mantelverordnung	muss	ver-
stärkt	geachtet	werden.	Waren	nach	LaGa	15	mg/kg	tS	für	Z	1.2	bzw.	75	mg/kg	für	Z	2	Material	zu-
lässig,	können	nach	Mantelverordnung	Baustoffe	mit	PaK-Gehalten	>	10	mg/kg	nicht	mehr	als	RC-
Materialien	eingesetzt	werden.

Die Einhaltung des PAK-Grenzwertes von 10 mg/kg TS nach Mantelverordnung ist möglich. Nur 
ein untersuchter Baustoff erfüllte mit ca. 15 mg/kg TS PAK nicht dieses Kriterium.

Ähnliches	gilt	für	die	Sulfatproblematik:	Beide	Z	2	Materialien	fielen	bei	der	Einstufung	nach	Man-
telverordnung	unter	RC	3.	In	diesen	Fällen	kann	durch	konsequente	Kontrolle	des	Inputmaterials	die	
Qualität	in	Richtung	Z	1.1	bzw.	RC	1	verbessert	werden.

Die	Eluatherstellung	per	Säuleneluat	nach	Mantelverordnung	ist	aufwendiger	als	das	Schüttelver-
fahren	nach	LaGa.	Da	der	Parameterumfang	nach	Mantelverordnung	jedoch	wesentlich	kleiner	ist	
(Wegfall	der	Feststoffparameter	bis	auf	PaK)	waren	bei	diesem	Projekt	die	Kosten	für	die	Gesamtana-
lytik	(Probenahme,	Probenaufbereitung	und	analytik)	nach	Mantelverordnung	geringer	als	die	nach	
LaGa.

5.7	 Deponierung	der	materialien

Der	gewählte	Parameterumfang	deckt	die	wesentlichen	Parameter	für	eine	Deponierung	ab.	aufgrund	
der	geringen	tOC-Gehalte	kann	auf	eine	Bestimmung	der	Parameter	lipophile	Stoffe	und	DOC	ver-
zichtet	werden.	Mit	erhöhten	Barium-,	Selen-,	Molybdän-,	Fluorid-	sowie	Cyanidgehalten	dürfte	
herkunftsbedingt	in	für	DK-I	bzw.	DK-II	relevanten	Größenordnungen	nicht	zu	rechnen	sein.	Die	
Grenzwerte	für	eine	Deponierung	der	Stoffe	auf	einer	DK-I	bzw.	DK	II	–	Deponie	wurden	von	allen	un-
tersuchten	Haufwerken	eingehalten.

Die Deponierung aller untersuchter Materialien auf DK- I bzw. DK II Deponien wäre möglich, 
sollte aber im Hinblick auf den Ressourcenschutz nicht gewählt werden.
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